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Ein �berblick zu den wesentlichen �nderungen
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Der Bundestag hat, nachdem das Gesetz zum qualit�tsorientierten und bedarfs-
gerechten Ausbau der Tagesbetreuung f�r Kinder (Tagesbetreuungsausbaugesetz –
TAG) am 1. Januar 2005 in Kraft treten konnte, am 3. Juni 2005 auf Grund der
zweiten Beschlussempfehlung und des zweiten Berichts des Ausschusses f�r Familie,
Senioren, Frauen und Jugend (Bundestags-Drucksache 15/5616 vom 1. Juni 2005) in
zweiter und dritter Lesung das Gesetzes zur Weiterentwicklung der Kinder- und
Jugendhilfe (Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz – KICK) verabschiedet
(urspr�nglich Bestandteil des Regierungsentwurfs zum TAG; zu den zentralen
Inhalten vgl. Fieseler/Herborth, S. 127 – 131 sowie Fieseler, 2004). Am 8. Juli 2005 hat der
Bundesrat gegen das Votum seines federf�hrenden Ausschusses f�r Frauen und
Jugend, der die Anrufung des Vermittlungsausschusses empfohlen hatte, einstimmig
dem Gesetz zugestimmt (Beschluss des Bundesrates, BR-Drucksache 444/05) und ist
damit dem Votum der Landesfinanzminister gefolgt. Durch KICK sollen die Kom-
munen um 200 Millionen Euro j�hrlich entlastet werden. In 58 Ziffern wird das bisher
geltende Kinder- und Jugendhilfegesetz ge�ndert. Das Gesetz ist in der Fassung
seiner Bekanntmachung vom 13. September 2005 (BGBl. I S. 2729) zum 1. Oktober
2005 in Kraft getreten. Die �nderungen in der Statistik sollen aber erst zum 1. Januar
2006 in Kraft treten. Nach Art. 3 KICK kann das Bundesministerium f�r Familie,
Senioren, Frauen und Jugend eine neue Gesamtfassung des SGB VIII im Bundes-
gesetzblatt ver�ffentlichen.

Inhalte der �nderungen durch
KICK

Allgemeine Vorschriften

n K�nftig haben Umgangsberechtigte mit
tats�chlichem oder gew�hnlichem Aufent-
halt im Ausland ein Recht auf Beratung und
Unterst�tzung durch das Jugendamt bei der
Aus�bung ihres Rechts im Umgang mit ih-
rem in Deutschland lebenden Kind. Die �rtli-
che Zust�ndigkeit richtet sich nach der neuen
Fassung (n. F.) des § 6 Abs. 1 Satz 2 SGB VIII
nach der Vorschrift der �rtlichen Zust�ndig-
keit nach § 86 SGB VIII.
n Der Schutz von Kindern und Jugendli-
chen bei Gefahren f�r ihr Wohl – das staat-

liche W�chteramt – wird durch die Einf�-
gung eines § 8 a SGB VIII konkretisiert. Da-
nach hat auch von Gesetzes wegen das Ju-
gendamt gewichtigen Anhaltspunkten �ber
eine drohende Kindeswohlgef�hrdung nach-
zugehen, sich die erforderlichen Informatio-
nen zur Kl�rung der Gef�hrdung zu verschaf-
fen und dann in einer Risikoabw�gung zu
entscheiden, ob das gef�hrdete Kind oder
der gef�hrdete Jugendliche besser durch eine
Hilfe nach dem SGB VIII oder eher durch Ein-
schaltung des Familiengerichts oder durch
andere Institutionen wie Polizei oder Gesund-
heitsamt oder Psychiatrie gesch�tzt werden
kann. Die Risikoeinsch�tzung ist im Zusam-
menwirken mehrerer Fachkr�fte und grund-
s�tzlich unter Beteiligung der Personensorge-
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berechtigten und des Kindes oder Jugendli-
chen zu treffen. In Vereinbarungen mit den
Tr�gern von Einrichtungen und Diensten hat
das Jugendamt sicherzustellen, dass deren
Fachkr�fte den Schutzauftrag nach § 8 a Abs.1
SGB VIII in entsprechender Weise wahrneh-
men und bei Bedarf eine erfahrene Fach-
kraft hinzuziehen. Neu gegen�ber TAG, wo-
nach es noch auf eine »schwer wiegende
und dringende« Gefahr ankam, ist, dass bei je-
der »dringenden« Gefahr das Jugendamt ver-
pflichtet ist, das Kind oder den Jugendlichen
in Obhut zu nehmen, wenn die Entscheidung
des (Familien-) Gerichts nicht abgewartet wer-
den kann (§ 8 a Abs. 3 Satz 2 SGB VIII). Hier –
und im Rahmen der Inobhutnahme von § 42
Abs. 1 Nr. 2 SGB VIII n. F. – ist also eine
dringende Gefahr ausreichend, weil bei jeder
�berschreitung der Schwelle der Kindeswohl-
gef�hrdung im Kindesinteresse eingegriffen
werden muss.
n In § 10 Abs. 1 und Abs. 2 SGB VIII wird
klargestellt, dass die Verpflichtungen der
Schulen und der Schul�mter vorrangig ge-
gen�ber den Leistungen der Jugendhilfe
sind und unterhaltspflichtige Personen nach
Maßgabe der neuen §§ 90 bis 97 b SGB VIII
zu den Kosten herangezogen werden. Hin-
gegen sind nach § 10 Abs. 3 SGB VIII n. F. die
Leistungen nach dem SGB II (vgl. dazu
auch Busch/Fieseler, 2005) mit Ausnahme der
Pflichten nach § 3 Abs. 2 SGB II und den Leis-
tungen zur Eingliederung in Arbeit nach
§§ 14 bis 16 SGB II gegen�ber der Jugendhil-
fe nachrangig.

Leistung der Jugendhilfe

n Die Verpflichtung zur Beratung und Un-
terst�tzung bei der Geltendmachung des
Betreuungsunterhalts nach § 18 Abs. 1 SGB
VIII schließt k�nftig auch den Unterhalts-
anspruch aus Anlass der Geburt nach
§ 1615 l BGB mit ein. Nach § 18 Abs. 2 SGB
VIII n. F. haben M�tter und V�ter, die nicht
miteinander verheiratet sind, Anspruch auf
Beratung �ber die Abgabe einer Sorgeer-
kl�rung.

n In § 19 SGB VIII wird klargestellt, dass nicht
nur die M�tter und V�ter, die die Alleinsor-
ge haben, sondern auch die, die tats�chlich
f�r ein Kind unter sechs Jahren sorgen, bei
Bedarf Anspruch auf Leistungen nach § 19
SGB VIII haben.
n Jugend�mter haben nach § 22 a Abs. 2
SGB VIII n. F. sicherzustellen, dass die Fach-
kr�fte in Tageseinrichtungen f�r Kinder (zu
den �nderungen durch TAG vgl. Gerstein,
2005 und Gerstein, in: Fieseler/Schleicher/
Busch, §§ 22 ff.; dazu auch die Arbeitshilfe
der Kommunalen Spitzenverb�nde und
Landesjugend�mter in NRW) zum Wohle der
Kinder sowohl mit den Erziehungsberechtig-
ten als auch mit Tagespflegepersonen und
mit anderen kinder- und familienbezogenen
Institutionen sowie Initiativen im Gemeinwe-
sen, insbesondere mit der Familienbildung
und Familienberatung, aber auch mit den
Schulen zusammenarbeiten, um einen guten
�bergang in die Schule zu sichern und um
die Arbeit mit Schulkindern in Horten zu un-
terst�tzen.
n Im Rahmen der Kindertagespflege (ak-
tuell dazu auch Gerstein, 2005; Gerstein/Fiese-
ler in Fieseler/Schleicher/Busch; vgl. zur Kinder-
tagespflege ebenso auch Matenaar, 2005;
Schmid/Wiesner, 2005) sind k�nftig die nach-
gewiesenen Aufwendungen f�r eine Unfall-
versicherung sowie die h�lftige Erstattung
der Beitr�ge zu einer angemessenen Alterssi-
cherung der Tagespflegeperson vom Jugend-
amt zu �bernehmen (§ 23 Abs. 2 Nr. 3 SGB
VIII n. F.).
n In § 27 Abs. 2 Satz 2 SGB VIII n. F. wird klar-
gestellt, dass Maßnahmen im Ausland die
Ausnahme sein sollen und k�nftig nur dann
zu erbringen sind, wenn dies entsprechend
dem Hilfeplan im Einzelfall erforderlich ist.
Nach § 78 b Abs. 2 SGB VIII n. F. d�rfen Ver-
einbarungen zu Maßnahmen im Ausland nur
noch mit anerkannten Tr�gern der Jugendhil-
fe oder Tr�gern mit erlaubnispflichtigen Ein-
richtungen im Inland, in denen Hilfe zur Er-
ziehung erbracht wird, abgeschlossen wer-
den, wenn diese Fachkr�fte i. S. d. § 72 Abs. 1
mit der Maßnahme im Ausland betrauen und
sicherstellen, dass die Rechtsvorschriften des
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jeweiligen Landes eingehalten und die Zu-
sammenarbeit mit der Auslandsvertretung er-
m�glicht wird.
In dem neu eingef�gten § 27 Abs. 4 SGB VIII
und in § 41 Abs. 2 SGB VIII n. F. wird klar-
gestellt, dass die Hilfe, die junge Frauen er-
halten, die in einer Einrichtung oder in ei-
ner Pflegestelle betreut und die Mutter ei-
nes Kindes werden, auch f�r das Kind zu
leisten ist (vgl. dazu auch Busch/Fieseler,
2005).
n K�nftig bedarf es bei der Eingliederungs-
hilfe nach § 35 a Abs. 1 a SGB VIII n. F. der
Feststellung durch einen Arzt oder eine �rztin
f�r Kinder- und Jugendpsychiatrie oder eines
Kindes- und Jugendpsychotherapeuten oder
eines Arztes oder Psychotherapeuten, der
�ber besondere Erfahrungen auf dem Gebiet
verf�gt, ob die seelische Gesundheit des jun-
gen Menschen mit hoher Wahrscheinlichkeit
l�nger als sechs Monate von dem f�r sein Le-
bensalter typischen Zustand abweicht. Die
Stellungnahme ist nach der internationalen
Klassifikation psychischer St�rungen (ICD-10
Kapitel V – F –) zu erstellen und der Arzt oder
Psychotherapeut, der die Stellungnahme ab-
gibt, darf zum einen nicht an der Leistungs-
erbringung beteiligt sein, und zum anderen
soll er nach § 36 Abs. 3 Satz 1 SGB VIII n. F.
bei der Aufstellung und �nderung des Hilfe-
plans sowie bei der Durchf�hrung der Hilfe
beteiligt werden.
n Ein neu eingef�gter § 36 a SGB VIII soll die
so genannte »Selbstbeschaffung« eind�m-
men: Die Tr�ger der �ffentlichen Jugendhil-
fe tragen die Kosten von Hilfen grunds�tzlich
nur nach vorhergehender Entscheidung
nach Maßgabe des Hilfeplans, wobei das
Wunsch- und Wahlrecht bei der Leistungs-
erbringung zu beachten ist (§ 36 a Abs. 1
SGB VIII). Lediglich bei niedrigschwelliger
unmittelbarer Inanspruchnahme von am-
bulanten Hilfen, insbesondere der Erzie-
hungsberatung – wozu mit den Leistungs-
erbringern Vereinbarungen �ber die Voraus-
setzungen und die Ausgestaltung der
Leistungserbringung und die Kosten�ber-
nahme abzuschließen sind, – soll die unmit-
telbare Inanspruchnahme zugelassen wer-

den (§ 36 a Abs. 2 SGB VIII). § 36 a Abs. 3 SGB
VIII tr�gt allerdings der Rechtsprechung
Rechnung, wonach in »Ausnahmef�llen«
vom Tr�ger der �ffentlichen Jugendhilfe die
�bernahme von Aufwendungen f�r selbst
beschaffte Leistungen verlangt werden kann,
wenn die Deckung des Bedarfs keinen zeitli-
chen Aufschub duldete und der oder die
Leistungsberechtigte das Jugendamt �ber
den Hilfebedarf in Kenntnis gesetzt oder, so-
fern dies nicht m�glich war, das Jugendamt
unverz�glich �ber die Selbstbeschaffung un-
terrichtet hat (zur Rechtsprechung Fieseler/
Herborth 2005, S. 310; vgl. auch die
Kommentierung zu § 36 a SGB VIII von Fiese-
ler, in: Fieseler/Schleicher/Busch).
n Aufwendungen f�r Beitr�ge zu einer an-
gemessenen Alterssicherung sind nach § 39
Abs.4 Satz 2 SGB VIII n. F. ebenso nachzuwei-
sen wie solche zu einer Unfallversicherung.
Durch den neu eingef�gten § 39 Abs. 7 SGB
VIII ist klargestellt, dass, wenn w�hrend des
Aufenthaltes in einer Einrichtung oder einer
Pflegefamilie die Jugendliche selbst Mutter
eines Kindes wird, das Jugendamt dann auch
den notwendigen Unterhalt des Kindes sicher-
zustellen hat (zur Sicherstellung des notwen-
digen Unterhalts vgl. Fieseler/Busch, 2004).
n Nach § 40 Satz 3 SGB VIII n. F. umfasst die
Krankenhilfe durch das Jugendamt auch die
�bernahme der Zuzahlungen und Eigenbe-
teiligungen.
n Die Hilfe f�r junge Vollj�hrige nach § 41
SGB VIII (dazu Busch/Fieseler, 2003) setzt
auch nach KICK nicht voraus, dass junge Voll-
j�hrige bis zur Vollendung des 21. Lebensjah-
res ihre Selbstst�ndigkeit erreicht haben, son-
dern es gen�gt nach wie vor, wenn eine dem
Bedarf entsprechende Hilfe eine Verbesse-
rung der Pers�nlichkeitsentwicklung und die
F�higkeit zur eigenverantwortlichen Lebens-
f�hrung erwarten l�sst. Gem�ß § 41 SGB VIII
hat die Jugendhilfe erst mit der Vollendung
des 27. Lebensjahres des jungen Vollj�hrigen
ihre absolute Altersgrenze, so dass das Ju-
gendamt f�r Erstf�lle bis zur Vollendung des
21. Lebensjahres und �berdies auch f�r see-
lisch verletzte junge Vollj�hrige dem Grunde
nach bis zum 27. Lebensjahr zust�ndig ist.
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Andere Aufgaben der Jugendhilfe

n Die bisher in § 42 und § 43 SGB VIII gere-
gelten vorl�ufigen Maßnahmen zum
Schutz von Kindern und Jugendlichen sind
durch KICK neu geordnet und erweitert in
§ 42 SGB VIII zusammengefasst. Klargestellt
ist, dass das Jugendamt ein Kind oder Ju-
gendlichen im Falle einer dringenden Kindes-
wohlgef�hrdung auch vom Personensor-
geberechtigten wegzunehmen befugt und
berechtigt ist, alle Rechtshandlungen vor-
zunehmen, die zum Wohle des Kindes oder
Jugendlichen notwendig sind.
n Nach § 43 SGB VIII n. F. bed�rfen Kinder-
tagespflegepersonen der Erlaubnis, wenn
sie Kinder außerhalb ihres Elternhauses mehr
als 15 Stunden w�chentlich gegen Entgelt
und l�nger als drei Monate betreuen.
n Dem Kinderschutz dient auch die Neufas-
sung des § 45 SGB VIII, wodurch die Voraus-
setzungen der Erlaubnisversagung f�r den
Betrieb einer Einrichtung pr�zisiert werden:
Nicht nur dadurch, dass die Betreuung der
Kinder oder der Jugendlichen nicht durch ge-
eignete Kr�fte gesichert ist, sondern auch »in
sonstiger Weise« kann das Wohl in der Ein-
richtung nicht gew�hrleistet sein. Dies ist
nach der Fassung von KICK (§ 45 Abs. 2 SGB
VIII n. F.) »insbesondere dann anzunehmen,
wenn bei der F�rderung a) gesellschaftliche
und sprachliche Integration oder b) die ge-
sundheitliche Vorsorge und medizinische Be-
treuung erschwert wird«. Dies gilt nicht nur
f�r neue, sondern auch f�r alle bestehen-
den Einrichtungen, die der Aufsicht nach § 45
SGB VIII unterstellt sind. Ausdr�cklich gere-
gelt wird auch, dass der Tr�ger der Einrich-
tung mit dem Antrag auf Betriebserlaubnis
die Konzeption der Einrichtung vorzulegen
hat. Die Meldepflichten nach § 47 Abs. 2
und 3 SGB VIII sind durch KICK aufgehoben.
n Der Verweis auf das Jugendgerichtsgesetz
durch § 62 Abs. 3 SGB VIII ist durch KICK
aufgehoben und durch die �nderung in § 62
Abs. 3 SGB VIII n. F. klargestellt, dass die
datenschutzrechtlichen Vorschriften des
SGB VIII auch auf die Mitwirkung der Jugend-
hilfe im Strafverfahren Anwendung finden.

�berdies stellt KICK klar, dass ohne Mitwir-
kung des Betroffenen Sozialdaten erhoben
werden d�rfen, wenn der Schutzauftrag der
Jugendhilfe (nach § 8 a SGB VIII) dies erfor-
dert oder der Zugang zur Hilfe ernsthaft ge-
f�hrdet werden w�rde. Durch den neu einge-
f�gten § 64 Abs. 2 a wird klargestellt, dass das
Gebot zur Anonymisierung und Pseudoano-
nymisierung auch beim Zusammenwirken
mehrerer Fachkr�fte im Jugendamt und beim
Austausch mit externen Fachkr�ften gilt. In
§ 65 SGB VIII n. F. ist geregelt, dass anvertrau-
te Daten bei einem Wechsel der Fallzust�n-
digkeit im Jugendamt oder eines Wechsels
der �rtlichen Zust�ndigkeit weitergegeben
werden d�rfen, wenn Anhaltspunkte f�r eine
Gef�hrdung des Kindeswohls gegeben und
die Daten f�r eine Risikoabsch�tzung not-
wendig sind.

Tr�ger der Jugendhilfe, Zusammenarbeit,
Gesamtverantwortung

n Durch § 69 Abs. 5 SGB VIII n. F. sind die
L�nder verpflichtet, in den Ausf�hrungsge-
setzen Kostenausgleichsregelungen f�r ge-
meindefremde Kinder in Kindertageseinrich-
tungen vorzunehmen.
n Jugend�mter haben nach dem neu ein-
gef�gten § 72 a SGB VIII im Hinblick auf die
pers�nliche Eignung sicherzustellen, dass
sie keine Personen besch�ftigen oder ver-
mitteln, die rechtskr�ftig wegen Straftaten
gegen die sexuelle Selbstbestimmung nach
den §§ 174 bis 174 c, 176 bis 181 a, 182 bis
184 c StGB oder wegen Verletzung der F�r-
sorge- und Erziehungspflicht gegen�ber
einer Person unter 16 Jahren nach § 171 StGB
oder wegen Misshandlung von Schutzbe-
fohlenen nach § 225 StGB verurteilt worden
sind. Durch entsprechende Vereinbarungen
mit den freien Tr�gern von Einrichtungen
und Diensten sollen Jugend�mter sicherstel-
len, dass auch diese keine entsprechenden
Personen besch�ftigen.
n K�nftig gelten nach dem neu eingef�gten
§ 78 a Abs. 1 Nr. 4 d SGB VIII die Regelungen
der Vereinbarungen nach §§ 78 b bis 78 g
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SGB VIII auch f�r die Hilfen, die unmittelbar
auf Grundlage des § 27 SGB VIII in sonstiger
teilstation�rer oder station�rer Form gew�hrt
werden.

Kostenbeteilgung

n Das Achte Kapitel enth�lt eine neue �ber-
schrift: Statt »Teilnahmebeitr�ge, Heranzie-
hung zu den Kosten, �berleitung von An-
spr�chen« lautet sie nun schlicht und zutref-
fend »Kostenbeteiligung«. Der Verweis auf
den sozialhilferechtlichen Einkommensbegriff
wird durch KICK aufgegeben und in § 93 SGB
VIII n. F. durch eine eigenst�ndige Definition
ersetzt. Bezieht ein Elternteil Kindergeld, so
hat nach § 94 Abs. 3 SGB VIII n. F. dieser bei
station�ren Maßnahmen einen Kostenbeitrag
mindestens in H�he des Kindergeldes zu zah-
len. Nach § 94 Abs. 5 SGB VIII n. F. werden
die nach Einkommensgruppen gestaffelten
Pauschalbetr�ge durch Rechtsverordnung
des zust�ndigen Bundesministeriums mit Zu-
stimmung des Bundesrates bestimmt und
alle zwei Jahre, erstmals zum 1. Juli 2007, der
Entwicklung der Arbeitseinkommen ange-
passt. Von einer Aufz�hlung der zahlreichen
�nderungen im Zuge der Neugestaltung der
Vorschriften zur Kostenheranziehung durch
KICK wird hier ebenso abgesehen, wie von
den �nderungen zu den Statistikverpflichtun-
gen, die erheblich erweitert wurden.
n Nach dem neu eingef�gten § 97 c SGB VIII
kann Landesrecht vorsehen, dass Geb�hren
und Auslagen f�r bestimmte Dienstleistun-
gen des Jugendamtes (etwa f�r Beurkundun-
gen und Beglaubigungen) erhoben werden.
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